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Nachdem die Methodenlehre längst vom Subsumtionsdogma abgerückt ist, wendet
sich die neuere Kritik gegen das so genannte Containermodell der Kommunikation,
dass der juristischen Methode zugrunde liege. Gemeint ist eine
Informationsübertragung nach dem technischen Kommunikationsmodell von
Shannon und Weaver. Dazu wird das ganze Arsenal postmoderner
Wissenschaftstheorie, Sprachphilosophie, Soziolinguistik und Systemtheorie
aufgeboten. Kurz und prägnant wird die Kritik von Lerch [1]Kent D. Lerch, Wissen
oder Willkür? Zur Konstruktion des Rechtsfalls durch den Richter, in: Ulrich
Dausendschön-Gay (Hg.), Wissen in (Inter-)Aktion, Verfahren der
Wissensgenerierung in … Continue reading zusammengefasst. Sie läuft weitgehend
ins Leere, denn kaum jemand bestreitet, dass das technische Modell der
Kommunikation für die Humankommunikation nur als Kontrastmittel brauchbar, und
zwar aus fünf Gründen.
1. Ein Mensch empfängt ständig zahllose Reize, die als Zeichen in Betracht
kommen. Zum Zeichen werden solche Signale erst durch eine Wahl des
Empfängers. Erst wenn und weil der Empfänger ein Signal als Zeichen deutet, kann
es kommunikativ wirken.
2. Für die Humankommunikation steht eine Vielzahl von Kodes zur Verfügung. Die
prominentesten sind der linguistische Kode der Sprache und der Buchstabenkode
der Schrift. Ein beinahe perfekter Kode ist das Notensystem der Musik; andere,
insbesondere ikonografische Kodes, sind vergleichsweise sehr unbestimmt. Doch
selbst die leistungsfähigsten Kodes lassen Spielräume.
3. Es ist nicht gewährleistet, dass ein vorhandener Kode auch optimal genutzt wird.
Der Kode kann nicht technisch implementiert werden wie das Übertragungsprotokoll
zwischen Computer und Drucker. Seine Anwendung ist von der
Kommunikationskompetenz der Beteiligten und von deren Folgebereitschaft
abhängig. Der Sender, der in aller Regel ein Interesse daran hat, verstanden zu
werden, wird sich nach Kräften an den verfügbaren Kode halten. Wenn der
Empfänger dieses Interesse nicht vollständig teilt, wird er nachlässig dekodieren
und alle Unklarheiten in seinem Sinne nutzen. Es liegt auf der Hand: Je schwächer
der Kode, desto größer die Interpretationsfreiheit. Die Bedeutungszuweisung wird
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zur Sache des Empfängers.
4. Humankommunikation vollzieht sich gleichzeitig auf mehreren Kanälen. Die
Zeichenkonkurrenz steigert noch die Interpretationsherrschaft des Empfängers und
verhilft ihm zu einer dominanten Stellung in der Kommunikation.
5. Auf zwei Stufen vollzieht sich eine nicht-instrumentelle Beteiligung des Mediums
am Kommunikationsprozess:
a) Die technischen Medien (der Übertragungskanal) bleiben nicht semantisch
neutral. Sie bestimmen die Reichweite und Verfügbarkeit des Informationsflusses
und damit die raumzeitliche und soziale Organisation der Kommunikation und
haben so erheblichen Anteil an der Bedeutungskonstitution.
b) Die semiotischen Qualitäten des verwendeten Zeichensatzes strukturieren das
kognitive Potential von Sender und Empfänger.

Erfolgreiche Kommunikation ist aber nicht so selten, wie es unter diesen
Voraussetzungen scheinen könnte. Im Gegenteil, eine gelungene Verständigung ist,
und zwar nicht nur im Alltag (so aber Lerch), sondern auch in der Rechtspraxis,
sogar der Normalfall. Der Rezipient wird Signale aus einem bestimmten Kanal als
Zeichen interpretieren und sich um eine subjektive Auslegung, d. h. um eine
Auslegung im Sinne des Senders, bemühen, wenn er interessante Informationen
erwartet. Auch der Rollentausch zwischen Sender und Empfänger verpflichtet beide
auf eine effektive Nutzung der verwendeten Kodes. Schließlich können auch
Sanktionen zu einer kodegerechten Kommunikation veranlassen. Sanktionen setzen
allerdings Kontrolle voraus. Die Kontrollmöglichkeiten steigen mit der Qualität des
Kodes und sind damit bei der Sprache relativ hoch. Kontrolle und Sanktionen laufen
ihrerseits wieder über Kommunikation mit der Folge, dass Schrift und Sprache als
effektive Kommunikationsmittel geradezu selbstverstärkende Wirkung haben.
Für die Rechtskommunikation tritt eine weitere Komplikation hinzu, weil Normtexte
in der Regel nicht von einer einzelnen Person als Absender ausgehen, sondern einer
Institution, insbesondere einem Parlament, zuzurechnen sind. Die Rede vom »Willen
des Gesetzgebers« ist dann eine grobe Vereinfachung, wenn nicht gar eine Fiktion.
Dadurch wird die Identifizierung einer gesetzgeberischen Intention als
Dekodierungshilfe zwar erschwert, aber nicht ausgeschlossen. [2]So aber Dietrich
Busse, Ist die Anwendung von Rechtstexten ein Fall von Kommunikation?, in: Kent
D. Lerch (Hg.), Recht vermitteln, Strukturen, Formen und Medien der
Kommunikation im Recht, Bd. 3, … Continue reading
Im Normalfall besteht gar keine Meinungsverschiedenheit über die
Mitteilungsabsicht »des Gesetzgebers«. Aber auch in Streitfällen wäre, wie die
Geschichtswissenschaft mit ihren historisch-kritischen Analysen zeigt, die Intention
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gesetzgeberischen Handelns oft mit hinreichender Sicherheit zu ermitteln. [3]Rainer
Hegenbarth, Juristische Hermeneutik und linguistische Pragmatik, 1982, 177. Dass
juristische Interpretation von solchen Analysen kaum Gebrauch macht, steht auf
einem anderen Blatt.
Ein Problem ergibt sich schließlich daraus, dass das Textverständnis von den
Interessen des Interpreten gelenkt wird. Wer eine Gebrauchsanleitung liest, wird sie
in aller Regel »richtig« verstehen, das heißt so, wie sie vom Verfasser gemeint war,
weil er daran interessiert ist, dessen Mitteilungsabsicht richtig zu erfassen. Wer
einen literarischen Text liest, sucht eher eine Projektionsfläche für eigene
Gedanken. Juristische Texte werden regelmäßig vor dem Hintergrund von Konflikten
gelesen. Mit der Lektüre verbindet sich deshalb das Interesse, die eigene Position
im Streit zu verstärken. Das ist keine gute Voraussetzung für eine verlustfreie
Informationsübertragung, sondern oft der Ausgangspunkt für einen »semantischen
Kampf« [4] Ausdruck nach Ralph Christensen, z. B. in Friedrich Müller/Ralph
Christensen, Juristische Methodik: Grundlegung für die Arbeitsmethoden der
Rechtspraxis, 10. Aufl., 2009, S. 195.. Aber daran mus die Wissenschaft sich nicht
unbedingt beteiligen.
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